
I. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 24.4.2018 stellte das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG)1 auf einen entsprechenden Vorla-
gebeschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 23.6.20162 die Verfassungswidrigkeit und zugleich 
Nichtigkeit der brandenburgischen Regelung zur Verbe-
amtung des Hochschulkanzlers auf Zeit fest. In diesem 
Zusammenhang „kassierte“ das BVerfG zugleich – wei-
tergehend als der Vorlagebeschluss des BVerwG – eine 
Übergangsregelung im Brandenburgischen Hochschul-
gesetz (BbgHG), wonach der brandenburgische Gesetz-
geber für sog. „Altkanzler“ den Hochschulen eine Rück-
fallgarantie hinsichtlich der Übernahme in den Landes-
dienst verankert hat.3 Danach sollte Kanzlern, die bereits 
am 19.12.2008 im Amt waren, nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Kanzleramt ein Anspruch auf Übernahme in 
den Landesdienst zustehen, allerdings lediglich in einer 
vergleichbaren – besoldungsrechtlichen – Stellung, die 
sie innehatten, bevor sie aus einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit in das Amt des verbeamteten Kanzlers auf 
Zeit eingetreten sind. Hierzu gehörte im Übrigen auch 
der Kläger des brandenburgischen „Kanzlerverfahrens“.4 
Mit der Entscheidung des BVerfG wurde jedenfalls der 
zentrale Meilenstein des klägerischen Begehrens in sei-
nem Bestreben erreicht, beim verbeamteten Hochschul-
kanzler das Zeitbeamtenverhältnis einer verfassungsge-
richtlichen „Verwerfung“ zuzuführen. Die Entscheidung 
des BVerfG löste in der deutschen Hochschullandschaft 
ein erhebliches „Echo“ aus, stellte sich doch die äußerst 
bedeutsame Frage, inwieweit die zunächst auf branden-
burgisches Hochschulrecht bezogenen Feststellungen 
des Gerichts auch auf Hochschulrecht in anderen Bun-
desländern Einfluss haben könnten. Beim Kläger dieses 
langjährigen Gerichtsverfahrens handelte es sich um 
einen in einem befristeten Beamtenverhältnis stehenden 

Kanzler einer brandenburgischen Hochschule, der in 
Anbetracht einer anstehenden zweiten Amtszeit im Juni 
2010, unterstützt vom seinerzeitigen Präsidenten „sei-
ner“ Hochschule, einen Antrag zur „unbefristeten 
Bestellung“ als Kanzler bzw. zur Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit über die Hochschul-
leitung an das zuständige Wissenschaftsministerium 
stellte.5 Während die zuständigen Verwaltungsgerichte – 
was zu erwarten war –, das VG Cottbus6 und das OVG 
Berlin-Brandenburg7, seiner Rechtsauffassung zur Frage 
der Verfassungswidrigkeit der Ausgestaltung des Amtes 
des Hochschulkanzlers als Beamtenverhältnis auf Zeit 
nicht folgten und dementsprechend auch keinen Vorla-
gebeschluss an das BVerfG zur Klärung dieser zentralen, 
weil entscheidungserheblichen Fragestellung für das 
Hauptsacheverfahren erließen, gelang es dem Kläger 
nach Zulassung der Revision durch das OVG Berlin-
Brandenburg, das zumindest die grundsätzliche Bedeu-
tung besagter Fragestellung bejahte, einen Vorlagebe-
schluss beim BVerwG zum BVerfG zu erwirken.  
BVerwG und BVerfG folgten der Auffassung des Klägers 
vollumfänglich, wobei letzteres, wie dargestellt, bei der 
Fragestellung der Verfassungswidrigkeit sogar noch 
über die Argumentation des BVerwG hinausgeht, wenn 
es auch die beschriebene „Übergangsregelung“ bei „Alt-
kanzlern“ seinem Nichtigkeits-Verdikt unterwirft. Der 
Kläger berief sich bei seiner Argumentation insbesonde-
re auf den Beschluss des BVerfG vom 28.5.20088, wonach 
Beamte in leitenden Funktionen nicht in einem Zeitbe-
amtenverhältnis beschäftigt werden dürfen, insoweit 
also Führungsämter im Beamtenverhältnis auf Zeit als 
verfassungswidrig anzusehen sind. Durch diese Ent-
scheidung wurde nicht zuletzt auch die langjährige fach-
liche Diskussion um die verfassungsrechtliche Legitima-
tion von Beamtenverhältnissen auf Zeit gerade in Füh-
rungspositionen neu entfacht. Speziell für den 
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Hochschulbereich hat der Kläger durch „sein“ Verfahren 
zur – verfassungsrechtlichen – Klärung dieser Frage bei-
getragen, wobei die hierauf bezogenen Feststellungen 
des BVerfG zunächst zwar nur brandenburgisches Hoch-
schulrecht betreffen, das Gericht aber ebenfalls zu ande-
ren Länderregelungen im Vergleich Stellung bezogen 
hat, worauf noch einzugehen sein wird. Für Branden-
burg jedenfalls ist damit die Frage, ob im Hochschulbe-
reich aus Gründen der Verfassungsmäßigkeit das Kanz-
leramt, das – nicht nur – im BbgHG überwiegend als 
Beamtenverhältnis auf Zeit ausgestaltet war, als Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit ausgestaltet sein müsse, 
definitiv geklärt. Das gesamte Verfahren bei den Verwal-
tungsgerichten sowie dem BVerfG („vorgreiflicher“ Nor-
menkontrollbeschluss) dauerte – zur Vervollständigung 
dieser Darstellung – über 8 Jahre(!)9, flankiert durch ein 
einstweiliges Rechtsschutzverfahren auf Grund des dro-
henden gesetzlichen Ruhestands des Klägers nach Aus-
laufen seiner zweiten Amtszeit als Hochschulkanzler.10

II. Die brandenburgische Präsidialverfassung als 
„conditio sine qua non“ für die Entscheidung des 
BVerfG

1. Regelungsmechanismus

Mit der Gesetzesnovelle zum BbgHG 1999 wurde in 
Brandenburg eine Präsidialverfassung mit monokrati-
scher Hochschulleitung etabliert, welche dem Präsiden-
ten bzw. der Präsidentin einer Hochschule eine „domi-
nierende“, teilweise sogar „autarke“ Stellung einräumt.11 
Im Unterschied zur Vorgängerregelung bestimmt das 
BbgHG 1999 nunmehr die zentralen Hochschulorgane 
abschließend in § 64 und verkürzt die Vorgängerrege-
lung (1991) insoweit, als jetzt zentrale Hochschulorgane 
(nur noch) Präsident oder Präsidentin und der Senat 

sind. Der Senat ist danach exklusiv für den Erlass des 
sog. „Binnenrechts“ der Hochschule zuständig, es sei 
denn, eine entsprechende Rechtsetzungszuständigkeit 
ist den Fachbereichen/Fakultäten vorbehalten. Überwie-
gend erfolgt besagte Rechtsetzung über Satzungen, wozu 
insbesondere die Grundordnung als wichtigste hoch-
schuleigene Satzung (Verfassung)12 gehört, zu deren 
Erlass der Senat durch das BbgHG 1999 berufen ist. 
Soweit nicht höherrangiges Recht entgegensteht, kann in 
der Grundordnung die konkrete „Binnenstruktur“ der 
Hochschule (z. B. kooperative und körperschaftliche 
Rechtsstellung der Mitglieder der Hochschule, die Glie-
derung der Hochschule in Fakultäten/Fachbereiche etc.) 
geregelt werden.13 Zum Ausbau bzw. zur Stärkung der 
Hochschulautonomie, insbesondere der Organisations-
autonomie, wurde schließlich das BbgHG 2008 erlassen, 
wonach nunmehr als einziges zentrales Hochschulorgan 
namentlich der Präsident/die Präsidentin (künftig: „Prä-
sident“) mit unveränderten Kompetenzen genannt wird 
(§  20  Abs.  1), ansonsten die Organisationsstruktur auf 
der zentralen Ebene freigegeben ist und der näheren 
Ausgestaltung in der Grundordnung überlassen bleibt.14 
Mit diesem Regelungsmechanismus wird die Präsidial-
struktur gestärkt, wobei der brandenburgische Gesetzge-
ber sich hier auf die – durchaus umstrittene – Entschei-
dung des BVerfG15 zur Gesetzesnovelle 1999 stützen 
kann, welche die Einführung sog. „Managementstruktu-
ren“ durch den Landeshochschulgesetzgeber 1999 – 
gemessen am Maßstab der Wissenschaftsfreiheit 
(Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) – grundsätzlich für verfassungs-
rechtlich zulässig erklärt. Dabei hat das BVerfG dem 
brandenburgischen Gesetzgeber aber keine „verfas-
sungsrechtliche Absolution für alle Zeit“ erteilt, sondern 
ihm explizit die Pflicht auferlegt, die mit Prognose-
schwierigkeiten behafteten Regelungen zu beobachten 
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und ggf. nachzubessern, wenn sich unvorhergesehene, 
verkannte Fehlentwicklungen in der Hochschulpraxis 
zeigen.16

Untrennbarer Bestandteil dieses Regelungsregimes 
in der brandenburgischen Präsidialverfassung ist gerade 
auch der Regelungsmechanismus zur „Inthronisierung“ 
des Kanzlers und zur Ausgestaltung dessen Amtes.

2. „Bestellung“ des Kanzlers und Beamtenverhältnis auf 
Zeit

Nach der brandenburgischen Regelung im BbgHG17 
wird die Kanzlerin oder der Kanzler (künftig: „Kanzler“) 
„exklusiv“ vom Präsidenten „bestellt“, wobei lediglich in 
der Grundordnung der jeweiligen Hochschule eine 
Beteiligung der Hochschulgremien, z.B. des Senats etwa 
in Form einer „Anhörung“ zur vorgesehenen „Bestel-
lung“ einer bestimmten Person als Kanzler durch den 
Präsidenten, geregelt werden kann. Gebunden ist der 
Präsident an ein solches Votum aber nicht.18 Während 
die Stellung des Präsidenten durch den brandenburgi-
schen Gesetzgeber „stark“ ausgestaltet ist, ist demgegen-
über die Stellung des Kanzlers eher „schwach“, und dies 
im Hochschulorganisationsgefüge insgesamt. Das Kanz-
leramt ist strikt an das Amt des Präsidenten angebun-
den, auch was die Aufgabenwahrnehmung durch den 
Kanzler anbelangt.19 So leitet der Kanzler die Verwal-
tung „unter Verantwortung des Präsidenten“20 und ist 
zugleich zuständig für die Finanzen der Hochschule als 
Beauftragter des Haushalts (BdH).21 Sein Dienstvorge-
setzter ist der Präsident.22 Der hier angesprochene 
„Bestellmechanismus“ ist dabei ebenfalls Ausdruck der 
im BbgHG verankerten Präsidialverfassung, worauf 
schon hingewiesen wurde, wonach der Präsident als 
monokratisches Leitungsorgan die wesentlichen hoch-
schulpolitischen Entscheidungen „dominiert“.

Wird die das Amt des Kanzlers ausübende Person aus 
einen Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bestellt, so er-
folgt die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit; die 
allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften über die 
Laufbahnen finden keine Anwendung.23 So jedenfalls 
die Festlegung im BbgHG, welche im Hinblick auf das 

Zeitbeamtenverhältnis auf dem verfassungsgerichtlichen 
Prüfstand dem Nichtigkeits-Verdikt des BVerfG unter-
fallen ist.

Davon unberührt geblieben ist die Regelung, wonach 
bei einer „Bestellung“ eines Kanzlers aus einem Ange-
stelltenverhältnis heraus die Ausübung des Kanzleram-
tes auch nur im Angestelltenverhältnis in Betracht 
kommt.24

Die Amtszeit des brandenburgischen Kanzlers be-
trägt 6 Jahre, erneute Bestellungen nach einer ersten 
Amtszeit sind möglich.25 Auf Grund der „Bestellhoheit“ 
des Präsidenten ist der brandenburgische Kanzler letzt-
lich stets von dessen Wohl und Wehe abhängig, insbe-
sondere wenn er für eine weitere Amtszeit nach seiner 
Erstbestellung „bestellt“ werden will.26 Eine unabhängi-
ge und „rechtstreue“ Amtsführung, die der Beamtensta-
tus grundsätzlich verfassungsrechtlich gewährleistet, ist 
danach – gerade in der Praxis – einer erheblichen Ge-
fährdung ausgesetzt bzw. sogar illusorisch.27

3. „Beamtenverfassungsrecht“ als zentrale Beurteilungs-
grundlage

Die konkrete und entscheidungserhebliche Fragestel-
lung, die das BVerfG vorliegend – entsprechend seinen 
Feststellungen in seiner Entscheidung von 200828 – auf-
wirft, ist, ob es für ein Zeitbeamtenverhältnis überhaupt 
eine sachliche Rechtfertigung bzw. einen Sachgrund für 
eine Befristungsregelung beim Kanzler als statusrechtli-
chem Amt im Beamtenverhältnis und damit für eine 
Durchbrechung des beamtenverfassungsrechtlichen 
Lebenszeitprinzips gibt.29 Das Gericht bekräftigt dabei 
in seinem „Kanzler“-Beschluss noch einmal seine Aus-
sagen bzw. Feststellungen aus vorheriger Rechtspre-
chung zu dem aus Art.  33  Abs.  5  GG abzuleitenden 
Lebenszeitprinzip als grundsätzlich zu beachtendes 
Gebot bei Begründung bzw. Ausgestaltung eines Beam-
tenverhältnisses.30 Zugleich weist das Gericht aber dar-
auf hin, dass sich bei Ausnahmen von diesem Gebot eine 
generalisierende Betrachtungsweise verbietet und jeder 
Einzelfall auf Grund seines konkreten Regelungsmecha-
nismuses bzw. Regelungszusammenhangs zu beurteilen 
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ist.31 Das BVerfG legt danach zudem von Anfang an die 
verfassungsrechtliche Prüfrichtung fest, die sich aus-
schließlich am Beamtenverfassungsrecht orientiert, 
während demgegenüber Wissenschaftsverfassungsrecht, 
abgeleitet aus Art. 5 Abs. 3 GG, trotz Heranziehung ver-
schiedener Aspekte aus diesem Bereich keine für seine 
Entscheidung „zentrale“ bzw. begründungsrelevante 
Rolle spielt.32

Nach seinen o.g. Vorabfestlegungen stehen im verfas-
sungsrechtlichen Fokus der Betrachtung daher das bran-
denburgische Hochschulleitungsgefüge im BbgHG, ins-
besondere die hochschulpolitische Stellung von Präsi-
dent und Kanzler sowie ihr Rechtsverhältnis zueinan-
der.33 Mit dieser Thematik beschäftigten sich auch die 
Fachgerichte – Verwaltungsgericht und Oberverwal-
tungsgericht – und kamen zu dem Ergebnis, dass auf 
Grund der beschriebenen „dominanten“ Stellung des 
Präsidenten im BbgHG als Ausdruck der Präsidialver-
fassung bzw. monokratischen Hochschulleitung und der 
strikten Anbindung des Kanzleramtes an den präsidia-
len Regelungsmechanismus das Erfordernis eines „be-
sonderen“ Loyalitätsverhältnisses des Kanzlers zum Prä-
sidenten bestehe mit der Folge, dass hierin eine sachliche 
Rechtfertigung für eine Befristung des Kanzleramtes 
beim verbeamteten Kanzler und damit eine verfassungs-
rechtlich legitime Durchbrechung des Lebenszeitprin-
zips zu sehen sei.34 Eine Konstruktion mit einem etwas 
„bitteren, politisch angehauchten Beigeschmack“, die 
weder durch die Gesetzesbegründung noch durch den 
konkreten Regelungszusammenhang im BbgHG ge-
deckt ist, wie das BVerfG zu Recht feststellt.35 Das 
BVerfG dreht daher vielmehr „den Spieß um“ und 
nimmt die gesetzgeberische Intention eines „starken“ 
Präsidenten, unter dessen Verantwortung der Kanzler 
seine Leitungsaufgaben, in enger Weisungsabhängigkeit 
aber vom Präsidenten, wahrnimmt, vielmehr zum An-
lass, gerade auf Grund dieses Regelungszusammenhangs 
einen sachlichen Grund für die Durchbrechung des Le-
benszeitprinzips zu verneinen.36 Das BVerfG weist des 
Weiteren darauf hin, dass das brandenburgische Kanz-
leramt nicht als hochschulpolitisches Amt ausgestaltet 
ist und es im Hinblick auf die Aufgabe des verbeamteten 
Kanzlers, eine stabile und gesetzestreue Verwaltung zu 
sichern, nicht hingenommen werden könne, auf Grund 

der vom Gesetzgeber geregelten Abhängigkeit des Kanz-
lers vom Präsidenten die Stellung des Kanzlers durch 
eine Reduktion seines Status auf diejenige eines Beamten 
auf Zeit zu schwächen.37 In seinen Ausführungen betont 
das BVerfG damit immer wieder, dass es sich beim Kanz-
leramt um ein Statusamt handelt, dessen Unentziehbar-
keit durch Art. 33 Abs. 5 GG geschützt wird, was von 
Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht in ih-
ren jeweiligen Entscheidungen ebenfalls verkannt wor-
den ist. Denn, so das BVerfG, der mit dem Lebenszeit-
prinzip gewährleisteten Unentziehbarkeit des status-
rechtlichen Amtes komme grundlegende Bedeutung zu, 
weil sie den Beamten gerade bei der Ausübung des über-
tragenen Amtes die im Interesse ihrer Bindung an Ge-
setz und Recht erforderliche Unabhängigkeit sichere.38

III. „Wahlamt“ kontra „Bestellmechanismus“ – 
zugleich „Kollegialprinzip“ vs. „monokratische 
Hochschulleitung“

Das BVerfG beschränkt sich in der Brandenburger Kanz-
lerentscheidung nicht nur auf die Feststellungen zur Ver-
fassungswidrigkeit des Zeitbeamtenverhältnisses im 
BbgHG, sondern zieht zugleich Parallelen zu nach seiner 
Auffassung verfassungsgemäßen Regelungen in Bundes-
ländern, in denen im jeweiligen Hochschulrecht das 
Kanzleramt als „Wahlamt“ ausgestaltet ist.39 Beispielhaft 
zieht hier das Gericht die Regelungen in Baden-Würt-
temberg, aber auch Nordrhein-Westfalen heran.40 In 
diesem Zusammenhang weist das BVerfG darauf hin, 
dass im Unterschied zu Brandenburg etwa in Baden-
Württemberg ein kollegiales Rektorat zur Leitung der 
Hochschule bestimmt sei, dem der Kanzler als grund-
sätzlich gleichberechtigtes Mitglied angehöre. Durch 
dieses Hochschulorganisationsmodell, das eine Rück-
kopplung des Kanzlers an den Willen des Wahlorgans 
der Hochschule erfordere, sei auch eine hochschulpoliti-
sche Aufwertung der Verantwortlichkeit des Kanzlers 
erfolgt. Gerade aus der verantwortlichen und grundsätz-
lich wissenschaftsrelevanten Einbindung des baden-
württembergischen Kanzlers bzw. hauptamtlichen Rek-
toratsmitglieds für den Bereich Wirtschafts- und Perso-
nalverwaltung in die Leitungsebene der Hochschule 
folge die Notwendigkeit von Wahl und Abwahl durch die 
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repräsentativen Wahlorgane. Der im Landeshochschul-
gesetz Baden-Württemberg geregelte Wahlakt habe in 
dieser Ausgestaltung daher nicht nur formale Qualität, 
bezogen auf die Berufung ins Kanzleramt, sondern gera-
de einen materiell-rechtlichen Gehalt, vergleichbar mit 
einem politischen Wahlamt, z.B. in Nordrhein-Westfa-
len.41 Das BVerfG erachtet also die baden-württembergi-
sche Befristungsregelung beim verbeamteten Hoch-
schulkanzler auf Grund des konkreten Regelungsgefüges 
von Wahl/Abwahl und Stellung des Kanzlers in der 
Hochschulleitung als offensichtlich verfassungsgemäß, 
weshalb im sog. baden-württembergischen Kanzlerver-
fahren der Kläger, welcher das gleiche Begehren wie der 
brandenburgische Kanzler bei Gericht verfolgte und bis 
zur Revisionsinstanz beim BVerwG „gelangte“, letztlich 
die dortige Revision nach Erlass des Beschlusses des 
BVerfG zur brandenburgischen Regelung zurückneh-
men musste.42 Der hier vom BVerfG angelegte Maßstab 
zur Bejahung der Verfassungsmäßigkeit eines Zeitbeam-
tenverhältnisses beim Hochschulkanzler gilt dagegen 
„erst recht“ für den Regelungsmechanismus in Mecklen-
burg-Vorpommern, wonach in eine kollegiale(!) Rekto-
ratsverfassung sogar eine Lebenszeitverbeamtung einge-
bettet ist, hierzu später.43 Dagegen wird in Sachsen und – 
vor der Novellierung44 – ebenfalls in Sachsen-Anhalt45 
der Senat nur im Wege der Anhörung oder eines Vor-
schlags am Bestellakt beteiligt, es fehlt damit schon an 
der vom BVerfG geforderten Legitimation des Wahlakts 
durch repräsentative Hochschulgremien, in der Regel 
durch den Senat, weshalb auch die vom BVerfG gefor-
derte Rückkopplung an den Willen dieses Wahlorgans 
nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang verweist 
etwa auch Sandberger46 zu Recht auf die bereits vom 
BVerfG in einer Entscheidung zur Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH)47 aufgestellten Anforderungen 
an Wahl und Abwahl durch den Hochschulsenat als 
Legitimationsgrundlage für eine pluralistische Entschei-
dungsfindung bei Leitungsorganen innerhalb der Hoch-
schule. In Niedersachsen besteht eine kollegiale Präsidi-

alverfassung; dem dortigen Präsidium gehört auch ein 
hauptamtlicher Vizepräsident für die Personal- und 
Finanzverwaltung48, zugleich BdH49, an, welcher somit 
die Aufgaben eines Kanzlers wahrnimmt, dessen Amt 
durch die niedersächsische Hochschulgesetzesreform 
abgeschafft und durch einen hauptamtlichen Vizepräsi-
denten ersetzt wurde. 50 Der hauptamtliche Vizepräsi-
dent wird auf Vorschlag des Senats (Wahl) vom zustän-
digen Fachministerium ernannt und bestellt, wobei auf 
die Anwendung der entsprechenden Regelungen beim 
Präsidenten verwiesen wird.51 Gegen diesen Regelungs-
mechanismus bestehen keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken. In Schleswig-Holstein, als weiterem Beispiel 
einer kollegialen Präsidialverfassung, wird der Kanzler 
vom Senat gewählt, der Präsident hat aber insoweit hin-
sichtlich einzelner Kandidaten ein Ablehnungsrecht.52 
In Hessen wird der Kanzler im Benehmen mit dem Senat 
auf Vorschlag des Präsidenten berufen53 und in Thürin-
gen wird der Kanzler von der Hochschulversammlung 
gewählt, wobei der Wahlvorschlag der Findungskom-
mission im Einvernehmen mit dem Präsidenten zu erfol-
gen hat.54 Lediglich in Sachsen-Anhalt hatte der Präsi-
dent nach der alten Rechtslage keine Einflussmöglich-
keit; dort wurde der Kanzler auf Vorschlag des Senats 
vom zuständigen Wissenschaftsministerium bestellt.55

Dagegen begegnen Kanzlerregelungen in anderen 
monokratischen Präsidialverfassungen erheblichen ver-
fassungsrechtliche Bedenken, wobei – was noch darzu-
stellen sein wird – Rheinland-Pfalz inzwischen auf den 
Brandenburger Beschluss des BVerfG reagiert hat.56 Vor 
besagter – noch zu erläuternder – Novellierung wurde 
der Kanzler von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Minis-
terium bestellt, wobei lediglich der Hochschulrat dazu 
„Vorschläge“ einbringen konnte.57 Als BdH erledigte der 
Kanzler zudem die Rechts- und Verwaltungsangelegen-
heiten „nach den Richtlinien und im Auftrag der Präsi-
dentin oder des Präsidenten“.58 Der rheinland-pfälzische 
Kanzler wurde für die Dauer für 8 Jahren in ein Beam-
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tenverhältnis auf Zeit berufen, wobei im Falle einer er-
neuten Berufung sie oder er in ein Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen wurde.59 Ähnlich wie in Bran-
denburg hatte auch hier der Kanzler eine im Vergleich 
zum Präsidenten eher „schwache“ Stellung ohne hoch-
schulpolitischen Einfluss. Ein weiterer verfassungsrecht-
licher „Problemfall“ i.S.d. Diktion des BVerfG ist die 
Berliner Kanzlerregelung.60 Der dortige Kanzler wird 
auf Vorschlag des Kuratoriums, an den Hochschulen 
ohne Kuratorium auf Vorschlag der Personalkommissi-
on, vom Senat von Berlin bestellt. Er oder sie führt die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und ist dabei an die 
Richtlinien des Leiters oder der Leiterin der Hochschule 
gebunden; zugleich ist er/sie BdH.61 Er oder sie ist Be-
amter oder Beamtin auf Zeit, wobei die Amtszeit 10 Jah-
re beträgt. Alternativ ist die Begründung eines öffent-
lich-rechtlichen Auftragsverhältnisses vorgesehen, aller-
dings nur für die Dauer von 5 Jahren.62 Die Leitung der 
Berliner Hochschulen liegt dabei ausschließlich in den 
Händen der Präsidentin oder des Präsidenten63, denen 
somit, insbesondere im Verhältnis zum Kanzler, eben-
falls eine „dominierende“ Stellung bzw. Funktion 
zukommt.

Aber auch dort, wo eine kollegiale Rektorats- bzw. 
Präsidialverfassung vorgesehen ist und der Kanzler 
durch Wahlakt in sein Amt gelangt, ist danach zu unter-
scheiden, ob der Wahlakt selbst nicht lediglich „forma-
len“ Charakter hat, oder ob er tatsächlich geeignet ist, ge-
rade auch auf Grund einer eigenständigen Stellung des 
Kanzlers im konkreten Hochschulleitungefüge, eine 
hochschulpolitische Aufwertung des Kanzleramtes her-
beizuführen, vergleichbar mit einem politischen Beam-
ten, der sich im Hinblick auf seine Gestaltungs- und Ent-
scheidungsbefugnis stets der Rückkopplung an den Wil-
len des Wahlorgans unterwirft. Unter Berücksichtigung 
der in der MHH-Entscheidung des BVerfG64 aufgestell-
ten Grundsätze zu den elementaren Mitwirkungsrechten 
des Senats einer Hochschule stellt sich deshalb bei eini-
gen Bundesländern im Hinblick auf den Wahlakt selbst 
die Frage nach einer ausreichenden Legitimation bezüg-
lich der Kanzlerwahl, die damit gerade auch beamten-

verfassungsrechtliche Relevanz hat, wie das BVerfG 
verdeutlicht.

IV. Rechtspolitische Schlussfolgerungen und „Konse-
quenzen“

Speziell zu einem verfassungsgemäßen Regelungsme-
chanismus in Brandenburg hat das BVerfG auch Stellung 
genommen bzw. in seinem Beschluss Hinweise gegeben, 
wie die verfassungswidrige und unwirksame Normie-
rung ersetzt werden könnte. Danach könnte der Gesetz-
geber – ohne die konkrete Präsidialverfassung als solche 
anzutasten – entsprechend den Vorbildern in Bayern 
und Mecklenburg-Vorpommern ein Lebenszeitbeam-
tenverhältnis mit vorgeschalteter Probezeit für das Kanz-
leramt vorsehen.65 Nach der entsprechenden Regelung 
in Mecklenburg-Vorpommern ist bei einem schon beste-
henden Lebenszeitbeamtenverhältnis, aus dem heraus 
der Kanzler bestellt wird, die Eignung für das Kanzler-
amt 2 Jahre lang zu erproben.66 Ansonsten wird mit der 
Kanzlerin oder dem Kanzler bei Vorliegen der laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen ein Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit begründet.67 Nach der bayerischen Regelung 
erfolgt die Ernennung des Kanzlers im Beamtenverhält-
nis auf Probe, wonach die Probezeit in der Regel eben-
falls 2 Jahre beträgt.68

Ein reiner „Wahlmechanismus“ kommt in Branden-
burg dagegen – so das BVerfG – nicht in Betracht, da 
dieser beim Belassen der bisherigen Rechtslage insbe-
sondere zur dominierenden Stellung des Präsidenten le-
diglich formalen Charakter hätte.69 Die Einfügung eines 
verfassungsgemäßen Wahlmechanismuses – etwa ana-
log Baden-Württemberg – würde bedingen, dass die ge-
genwärtige Struktur der monokratischen Hochschullei-
tung durchbrochen bzw. sogar komplett umgestellt wer-
den müsste, um den Kanzler als gleichwertiges Mitglied 
in einem Hochschulleitungsorgan zu integrieren und so-
mit hochschulpolitisch aufzuwerten.70

Denkbar wäre selbstverständlich auch, das Kanzler-
amt künftig ausschließlich als befristetes Amt im Anstel-
lungsverhältnis (öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis) 
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auszugestalten, eine Variante, die das BbgHG in der ak-
tuellen Fassung neben dem Kanzleramt im Beamtenver-
hältnis auf Zeit bereits vorsieht71, wozu sich das BVerfG 
aber nicht geäußert hat und auch nicht äußern musste. 
Ob diese Ausgestaltung für potenzielle Bewerberinnen 
und Bewerber auf ein solches Amt, insbesondere in Be-
zug auf hierfür qualifizierte Kandidatinnen und Kandi-
daten, allerdings dann noch eine ausreichende Anreiz-
funktion beinhalten würde, ist äußerst fraglich. Soweit 
andere Bundesländer nach wie vor das Kanzleramt als 
Beamtenverhältnis ausgestaltet haben, wäre auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen in Brandenburg 
erheblich gemindert.

Eine „Reparaturnovelle“ zur Kanzlerthematik hat der 
brandenburgische Gesetzgeber bisher jedenfalls nicht 
erlassen, dies soll jetzt offensichtlich im Rahmen einer 
anstehenden Hochschulgesetzesnovelle „nachgeholt“ 
werden. Bislang betroffen von einer „fehlenden“ verfas-
sungsgemäßen Verbeamtungsregelung beim Kanzler 
sind wohl aktuell nur zwei Fälle. Auf Grund nach wie vor 
geltender bzw. rechtlich wirksamer Regelungen zum An-
gestelltenverhältnis ist eine Kanzlerbestellung in einem 
solchen Dienstverhältnis nach entsprechender vorheri-
ger öffentlicher Ausschreibung erfolgt, ein weiterer 
Kanzler befand sich bereits in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit und wurde aus diesem heraus – beamten-
rechtlich zutreffend – als Kanzler ebenfalls in ein Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit bestellt.

Im Hinblick auf die anstehende Gesetzesnovellierung 
in Brandenburg ist zunächst nicht davon auszugehen, 
dass der brandenburgische Gesetzgeber seine gegenwär-
tige Präsidialverfassungsstruktur umstellen wird mit 
dem Ziel der Schaffung einer vom Kollegialprinzip ge-
prägten Leitungsstruktur, innerhalb derer der Kanzler 
nach einem vorherigen „Wahlakt“ ein gleichwertiges 
Mitglied der Hochschulleitung wird bzw. ist. Es ist bei 
Beibehaltung des bekannten „Bestellmechanismus“ dem 
brandenburgischen Gesetzgeber aber dringend anzura-
ten, nicht zu versuchen das „Regelungsrad“ neu zu erfin-
den, um es einmal etwas salopp zu formulieren, sondern 
auf „verfassungsgemäße bewährte“ Regelungsmechanis-
men entsprechend den Hinweisen des BVerfG zurückzu-
greifen, um die jetzt noch bestehende „Verbeamtungslü-
cke“ rechtssicher zu schließen. Bei einer Verbeamtung 
auf Lebenszeit nach ausreichend langer Erprobung der 
Eignung, wie z.B. in Bayern oder Mecklenburg-Vorpom-

mern, würde sich zugleich auch das Risiko erheblich ver-
mindern, einen auf Lebenszeit verbeamteten Kanzler 
mit durchaus für die Hochschulen bedeutsamen Aufga-
ben und Funktionen zu bestellen, der diesen Anforde-
rungen aber nicht gewachsen ist und den eine Lebens-
zeitverbeamtung ohne vorherige, dem Amt angemesse-
ne ausreichende Probezeit vor einem „Rauswurf “ 
schützt.

Obwohl der „Kanzlerbeschluss“ des BVerfG primär 
nur für Brandenburg gilt, hat er auf die anderen Bundes-
länder insoweit durchaus eine deutliche „Signalwir-
kung“ entfaltet, wie nicht zuletzt die Reaktionen aus den 
Bundesländern gezeigt haben.72 In diesem Zusammen-
hang sehen sich etwa Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, wel-
che explizit vom BVerfG für verfassungsgemäße Rege-
lungsmechanismen beim Kanzleramt im Beamtenver-
hältnis aufgeführt werden, in ihrer Normierung bestätigt. 
Andere Bundesländer, welche dem Maßstab des BVerfG 
nicht „genügen“, haben zum Teil bereits Gesetzesnovel-
lierungen auf den Weg gebracht, so Rheinland-Pfalz73 
und auch Sachsen-Anhalt74, wobei in den jeweiligen Ge-
setzesbegründungen als Anlass für die Neufassung auch 
Bezug auf den Beschluss des BVerfG genommen wird.75

Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat hierbei 
eine grundlegende bzw. tiefgreifende Novellierung des 
bisherigen Regelungsmechanismus zum Hochschulleit-
tungsgefüge und damit zur Stellung von Präsident und 
Kanzler vorgenommen. Insoweit kommt es dort zu ei-
nem „Systemwechsel“, wenn jetzt als Hochschulleitungs-
organ ein Präsidium (neu) etabliert wird und so eine 
Umstellung auf eine „kollegiale“ Präsidialverfassung er-
folgt. Diesem Präsidium gehört neben dem Präsidenten 
(Vorsitzender) und den Vizepräsidenten auch der Kanz-
ler als gleichberechtigtes Mitglied an76, wonach entspre-
chend den Ausführungen des BVerfG das Kanzleramt 
eine hochschulpolitische Aufwertung erfährt, der Kanz-
ler also nicht mehr wie nach der vorherigen Regelung 
nach den Richtlinien und im Auftrag des Präsidenten 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten erledigt; der 
Kanzler vertritt vielmehr den Präsident kraft Gesetzes in 
besagten Angelegenheiten.77 Die bisherigen Funktionen 
des Kanzlers bleiben dabei in der Neuregelung erhalten, 
so die Leitung der Verwaltung und seine Tätigkeit als 
BdH, verbunden mit einem haushaltsrechtlichen Wider-
spruchsrecht.78 Ausgehend von diesem neuen Rege-
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lungsmechanismus ist es auch nur konsequent, wenn der 
rheinland-pfälzische Gesetzgeber das Kanzleramt jetzt 
als Zeitbeamtenverhältnis ausgestaltet hat, in das der 
Kanzler durch einen Wahlakt gelangt, indem er nach er-
folgreicher Wahl vom zuständigen Ministerium – im 
Unterschied zur bisherigen Regelung – in ein solches 
Zeitbeamtenverhältnis berufen wird, das in der Regel 6 
Jahre beträgt, wobei die Grundordnung der Hochschule 
bis zu 8 Jahren vorsehen kann.79 Nach öffentlicher Aus-
schreibung prüft der Hochschulrat die Bewerbungen 
und macht dem Senat im Einvernehmen mit dem fach-
lich zuständigen Ministerium und im Benehmen mit 
dem Präsidenten einen Vorschlag, der bis zu drei Perso-
nen erfassen soll, wobei er auch Personen vorschlagen 
kann, die sich nicht beworben haben. Die Wahl erfolgt 
aus dem vorgeschlagenen Personenkreis, eine Wieder-
wahl ist zulässig.80 Dabei verlaufen die Wahlmodalitäten 
(inklusive Abwahl) beim Kanzler identisch zu denen des 
Präsidenten, dem der Kanzler auch dienst- und versor-
gungsrechtlich gleichgestellt wird.81 Entsprechend den 
Vorgaben des BVerfG im brandenburgischen „Kanzler-
beschluss“ soll laut rheinland-pfälzischem Gesetzgeber 
das neue Wahlverfahren der notwendigen Rückkopp-
lung zu Senat und den Hochschulrat dienen.82 Durch 
diese Regelungsgesamtheit erfolgt eine im Unterschied 
zur bisherigen Rechtslage erhebliche hochschulpoliti-
sche Aufwertung des Kanzleramtes in Rheinland-Pfalz, 
was die Einführung und Begründung eines Zeitbeam-
tenverhältnisses nach vorherigem Wahlakt, der danach 
nicht nur „formale“, sondern gerade „materiell-rechtli-
che“ Qualität aufweist, wie vom BVerfG gefordert83, 
rechtfertigt.

Auch Sachsen-Anhalt hat auf den Beschluss des 
BVerfG zum brandenburgischen Kanzler reagiert und 
ebenfalls seinen entsprechenden Regelungsmechanis-
mus im Hochschulgesetz unter Bezugnahme auf diesen 
Beschluss novelliert.84 Danach wird der Kanzler nun-
mehr vom Senat gewählt, wobei dieser zur Vorbereitung 
der Wahl eine Findungskommission einrichtet. Die 
Amtszeit beträgt 8 Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. 
Für die Dauer seiner Amtszeit wird der Kanzler in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.85 Die Gesetzesbe-
gründung weist dabei darauf hin86, dass das Wahlverfah-

ren beim Kanzler analog zur Wahl des Rektors ausgestal-
tet ist, wodurch die Leitungsposition des Kanzlers erst-
mals ihre gesetzliche Legitimation durch ein Wahlver-
fahren erhalte und die Träger des Grundrechts aus 
Art. 5 Abs. 3 GG einen unmittelbaren Einfluss auf die Be-
setzung erhielten. Dabei entspreche der Wahlakt selbst 
auch den Anforderungen des BVerfG, denn darüber hi-
naus bestehe ein hinreichend gewichtiger Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielraum des Kanzlers im Gefü-
ge der Hochschulleitung, wofür insbesondere das Veto-
Recht des Kanzlers nach § 68 Abs. 1 S. 6 HSG LSA als Be-
auftragter des Haushalts spreche. Letzteres Argument 
verfängt dagegen nicht, da das Veto-Recht der Funktion 
des Kanzlers als BdH in der Regel „immanent“ ist.87 Ent-
scheidend hingegen für die vorliegende hochschulpoliti-
sche Aufwertung des Kanzleramtes i.S.d. BVerfG-Ent-
scheidung ist die Stellung des Kanzlers im Hochschullei-
tungsgefüge, wonach in Sachsen-Anhalt eine kollegiale 
Rektoratsverfassung gilt: Die Hochschulen werden 
durch ein Rektorat eigenverantwortlich geleitet, wonach 
dem Rektorat neben dem Rektor und den Prorektoren 
auch der Kanzler als gleichberechtigtes Organ angehört, 
allerdings mit der Vorbedingung, dass er zugleich BdH 
ist und diese Funktion nicht durch einen Prorektor aus-
geübt wird.88

Schließlich hat Berlin mit „seinen“ Novellierungsbe-
strebungen begonnen. Bislang ebenfalls mit einem ver-
fassungsrechtlich problematischen Regelungsmechanis-
mus beim Hochschulkanzler „behaftet“, liegt aktuell sei-
tens des Senats von Berlin (Stand: 3.2.2021) ein erster 
Entwurf für eine im Übrigen ebenfalls tiefgreifende 
„Neuorientierung“ beim Hochschulleitungsgefüge vor.89 
Künftig soll ein kollegial ausgerichtetes Präsidium die 
Hochschulen leiten, dem neben dem Präsidenten und 
den Vizepräsidenten jetzt auch grundsätzlich der Kanz-
ler als gleichberechtigtes Mitglied angehört.90 Seine 
Amtszeit soll 8 Jahre betragen, durch Regelung in der 
Grundordnung der jeweiligen Hochschule kann aller-
dings bestimmt werden, dass die Amtszeit kürzer ist, je-
doch nicht weniger als 6 Jahre.91 Es ist hier ein Beamten-
verhältnis auf Zeit vorgesehen, wonach der Kanzler nach 
einem entsprechenden Wahlakt vom Senat von Berlin 
bestellt wird. Gewählt werden soll er auf Vorschlag des 
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93 § 58 Abs. 2 E.
94 Vgl. S. 154 f. der Begründung zur Vorlage.
95 Vgl. S. 155 der Begründung zur Vorlage.
96 Vgl. S. 155 f. der Begründung zur Vorlage.

Präsidenten, der im Einvernehmen mit dem Kuratorium 
erfolgt, vom Erweiterten Akademischen Senat.92 Der 
Kanzler leitet die Verwaltung im Rahmen der Beschlüs-
se des Präsidiums, dem er selbst angehört, und ist zu-
gleich BdH.93 Der Entwurf des Berliner Senats bezieht 
sich bei der Neufassung der Kanzlerregelung – worauf 
oben schon hingewiesen wird – explizit auf den Be-
schluss des BVerfG vom 24.4.2018, aus dem teilweise so-
gar zitiert wird.94 In Anwendung dieses Maßstabes soll 
daher künftig der Hochschulkanzler ein prinzipiell 
gleichberechtigtes Mitglied der Hochschulleitung mit ei-
gener Ressortverantwortlichkeit sein.95 Der hierzu kor-
respondierende Wahlakt für die Begründung eines – 
verfassungsgemäßen – Zeitbeamtenverhältnis reflektiert 
dabei die vom BVerfG geforderte „Rückkopplung“ des 
Kanzlers zu dem Wahl- (und Abwahl-)Organ, weshalb 
dem Wahlakt auch „materiell-rechtliche“ Qualität i.S.d. 
BVerfG zukommt.96

V. Resümee

Die vorstehenden Ausführungen unter IV. spiegeln 
zunächst den Erkenntnisstand zum Abschluss des hier 
zugrundeliegenden Manuskripts Mitte April 2021. 
Wohin speziell die Reise in Brandenburg bei der vorge-
sehenen Gesetzesnovellierung führt, ist derzeit offen, da 
sich das Verfahren erst in einem frühen Anhörungssta-
dium befindet. Es ist aber, wie schon oben zu mutmaßen 
war, im Augenblick nicht davon auszugehen, dass der 
brandenburgische Gesetzgeber prinzipiell von einer Prä-
sidialverfassung mit „starkem“ Präsidenten oder einem 
neu gestalteten, „dominierenden“ Präsidium abweichen 
und dem Kanzler dabei eine „gleichberechtigte“ Lei-
tungsstellung einräumen wird, was eine neuerliche Ein-

führung eines Zeitbeamtenverhältnisses bei gleichzeiti-
gem Wahlakt analog etwa Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz oder Sachsen-Anhalt verfassungsrechtlich 
rechtfertigen würde. Bleibt es dagegen bei besagten Lei-
tungsstrukturen ohne Kanzlereinbindung auf der Lei-
tungsebene, wäre eine Lebenszeitverbeamtung beim 
Kanzler demgegenüber zwingend. Ob dieser Weg 
beschritten wird, ist ebenfalls mehr als fraglich. Ver-
bleibt es danach nach dem Willen des Gesetzgebers 
lediglich bei einem Angestelltenverhältnis des Kanzlers 
bei Beibehaltung des bekannten und noch geltenden 
„Bestellmechanismusses“, dürfte Brandenburg – endgül-
tig – das „Schlusslicht“ im Regelungskanon der Länder 
zur Ausgestaltung der jeweiligen Hochschulleitungsor-
ganisation unter Einbeziehung und Aufwertung des 
Kanzleramtes werden. Deshalb ist es umso bemerkens-
werter, wie von dem Beschluss des BVerfG nicht unmit-
telbar betroffene Länder auf die Feststellungen bzw. Aus-
führungen des BVerfG reagiert und teilweise – wie 
beschrieben – diese zum Anlass genommen haben, tief-
greifende Änderungen in ihrer Hochschulleitungsstruk-
tur vorzunehmen, wodurch zugleich das Kanzleramt zur 
Rechtfertigung von Zeitbeamtenverhältnissen hoch-
schulpolitisch i.S.d. Maßstabes des BVerfG aufgewertet 
wird.
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